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Grundsätze schriftlicher Leistungsbewertung an der CGLS 

(mit Ausnahme der BE 1 und BE SI) 

Stand: Beschlussfassung der Gesamtkonferenz vom 13.12.2022 

 

Grundlagen der Leistungsbewertung sind die KMK-Rahmenrichtlinien der Berufsfelder und Unterrichtsfächer. 

 

Leistungsfeststellungen und Leistungsbewertungen geben den Schülerinnen und Schülern und deren 

Erziehungsberechtigten Rückmeldungen über den Erwerb der inhalts- und prozessbezogenen 

Kompetenzen. Den Lehrkräften geben sie Orientierung für die weitere Planung des Unterrichts sowie für 

notwendige Maßnahmen zur individuellen Förderung. 

Grundsätzlich ist zwischen Lern- und Leistungssituationen zu unterscheiden. In Lernsituationen ist das Ziel 

der Kompetenzerwerb. Fehler und Umwege dienen den Schülerinnen und Schülern als Erkenntnismittel, den 

Lehrkräften geben sie Hinweise für die weitere Unterrichtsplanung. Das Erkennen von Fehlern und der 

produktive Umgang mit ihnen sind konstruktiver Teil des Lernprozesses. Für den weiteren Lernfortschritt ist 

es wichtig, bereits erworbene Kompetenzen herauszustellen und Schülerinnen und Schüler zum 

Weiterlernen zu ermutigen. Dies schließt die Förderung der Fähigkeit zur Selbsteinschätzung der Leistung 

ein. Ein an Kompetenzerwerb orientierter Unterricht bietet den Schülerinnen und Schülern durch geeignete 

Aufgaben einerseits ausreichend Gelegenheiten, Problemlösungen zu erproben, andererseits fordert er den 

Kompetenznachweis in anspruchsvollen Leistungssituationen ein. Leistungssituationen sollen die 

Verfügbarkeit der erwarteten Kompetenzen nachweisen. Für eine transparente Leistungsbewertung sind den 

Lernenden die Beurteilungskriterien rechtzeitig mitzuteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur die 

Quantität, sondern auch die Qualität der Beiträge für die Beurteilung maßgeblich ist.  

Die Schülerinnen und Schüler weisen ihren Kompetenzerwerb durch schriftliche Arbeiten (Klausuren) und 

durch sonstige Leistungen nach. Ausgehend von der kontinuierlichen Beobachtung der Schülerinnen und 

Schüler im Lernprozess und ihrer persönlichen Lernfortschritte sind die Ergebnisse der Klausuren und die 

sonstigen Leistungen zur Leistungsfeststellung heranzuziehen. Im Laufe des Schulhalbjahres sind die 

Lernenden mehrfach über ihren aktuellen Leistungsstand zu informieren. 

Bei kooperativen Arbeitsformen sind sowohl die individuelle Leistung als auch die Gesamtleistung der 

Gruppe in die Bewertung einzubeziehen. So finden neben methodisch-strategischen auch sozial-

kommunikative Leistungen Berücksichtigung. Art und Inhalt der Aufgabenstellungen in den Klausuren sollen 

dem unterrichtlichen Vorgehen entsprechen und die Vielfalt der im Unterricht erworbenen Kompetenzen 

widerspiegeln. Bei allen Aufgaben muss aus der Aufgabenstellung der Umfang der erwarteten Bearbeitung 

für die Schülerinnen und Schüler verständlich und klar erkennbar sein. Für die Bewertung von Klausuren 

sind sowohl die rein formale Lösung als auch das zum Ausdruck gebrachte fachliche Verständnis 

maßgebend. Daher sind erläuternde, kommentierende und begründende Texte unverzichtbare Bestandteile 

der Klausur. Mangelhafte Gliederung, Fehler in der Fachsprache, fehlende fachsprachlich formulierte 
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Ansätze, Ungenauigkeiten in Zeichnungen oder unzureichende oder falsche Bezüge zwischen Zeichnungen 

und Text sind als fachliche Fehler zu werten.  

Zur Ermittlung der Gesamtzensur sind die Ergebnisse der Klausuren und die Bewertung der sonstigen 

Leistungen heranzuziehen.  

Leistungsfeststellungen in Form von Klassenarbeiten oder Klausuren finden in der Regel im 

Präsenzunterricht statt, können aber ebenfalls auf im Distanzunterricht erworbenen oder weiterentwickelten 

Kompetenzen aufbauen. Bei entsprechenden technischen Voraussetzungen ist es möglich, schriftliche 

Leistungen im Distanzunterricht zu erbringen, wenn die Lernenden individuelle Erklärungen zur 

eigenständigen Erbringung der Leistungen unterschrieben haben. Zusätzlich sollte die schriftliche 

Bearbeitung der Aufgaben-, Frage- bzw. Problemstellungen mittels Kamera einsehbar sein und das Ergebnis 

muss unmittelbar eingescannt und an die Lehrkraft versandt werden. 

 

 

Mögliche Verfahren der schriftlichen Leistungsbewertung 

Klassenarbeit, Projektarbeit (einzeln oder in der Gruppe) mit schriftlichem Handlungsprodukt, Test (= 

schriftliche Leistungsüberprüfung mit vermindertem Stoff- und Zeitumfang), technische Zeichnung, 

Facharbeit, Praktikumsbericht u. ä. 

 

 

Anforderungen an schriftliche Klassen- und Prüfungsarbeiten 

Schriftliche Klassen- und Prüfungsarbeiten dienen dem Nachweis erworbener Kompetenzen; dabei müssen 

die gestellten Anforderungen für die Schülerinnen und Schüler transparent sein, verschiedene im Unterricht 

vermittelte Kompetenzen überprüft und die drei Anforderungsbereiche (AfB) angemessen berücksichtigt 

werden. Für die Erfassung von Teilleistungen stellen die Anforderungsbereiche eine wesentliche 

Voraussetzung dar. Sie ermöglichen eine differenzierte Beschreibung der Kenntnisse, Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Einsichten, die für die Lösung einer Aufgabe vorausgesetzt werden. 

 

Anforderungsbereich I: Reproduktion 

Wiedergabe von fachspezifischen Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet und im gelernten 

Zusammenhang unter reproduktivem Benutzen geübter Arbeitstechniken 

 

Anforderungsbereich II: Transfer 

Selbstständiges Erklären, Bearbeiten und Ordnen bekannter fachspezifischer Inhalte und angemessenes 

Anwenden gelernter Inhalte und Methoden auf andere Sachverhalte 
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Anforderungsbereich III: Problemlösendes Denken 

Reflexiver Umgang mit neuen Problemstellungen, eingesetzten Methoden und gewonnenen Erkenntnissen, 

um zu Begründungen, Folgerungen und Beurteilungen zu gelangen.  

 

Schriftliche Klassen- und Prüfungsarbeiten dürfen sich nicht auf einen isolierten Unterrichtsinhalt 

beschränken, sondern sollten sich möglichst über den gesamten Unterrichtszeitraum erstrecken. 

Jede Aufgabe der Klassen- und Prüfungsarbeit soll sich auf einen einheitlichen thematischen 

Zusammenhang beziehen und kann in Teilaufgaben gegliedert sein. Es sollte keine kleinschrittige Abfrage 

einzelner Aspekte erfolgen, damit die Prüflinge ihre Darstellung in angemessener Weise selbstständig 

strukturieren können. Teilaufgaben sollten unabhängig voneinander lösbar sein. 

Art und Umfang, Gewichtung (zu erreichende Punkte) sowie Methodik der geforderten Leistungen müssen 

aus der Aufgabenstellung hervorgehen. Dies setzt den Gebrauch eindeutiger Operatoren 

(Arbeitsanweisungen) voraus. 

 

Operatoren 

Ein wichtiger Bestandteil jeder Aufgabenstellung sind Operatoren. Sie bezeichnen als Handlungsverben 

diejenigen Tätigkeiten, die vom Prüfling bei der Bearbeitung von Prüfungsaufgaben ausgeführt werden 

sollen. Operatoren stellen unterschiedliche Anforderungen, weshalb sie sich o. g. unterschiedlichen 

Anforderungsbereichen zuordnen lassen. Die Teams definieren eigenständig ihre Operatoren.  

 

 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

Die Bewertung der Klassenarbeits- und Prüfungsleistung muss an die den Lehrplanvorgaben 

entsprechenden unterrichtlichen Voraussetzungen sowie die Aufgabenart und Aufgabenstellung 

(Anforderungsbereiche I – III) gebunden sein. 

Für die Bewertung gelten folgende Aspekte: 

 sachliche Richtigkeit, 

 Folgerichtigkeit und Begründetheit der Aussagen, 

 Herstellung geeigneter Zusammenhänge, 

 Grad der Selbstständigkeit, 

 Klarheit in Aufbau und Sprache, 

 Sicherheit im Umgang mit der Fachsprache und –methode, 

 Erfüllung standardsprachlicher Normen. 

 

 

Bewertungsmaßstab 

92–100% sehr gut 
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81–91% gut 

67–80% befriedigend 

50–66% ausreichend 

30–49%  mangelhaft 

0–29%  ungenügend 

 

 

Anzahl der schriftlichen Leistungsüberprüfungen 

Grundsätzlich gilt, dass pro Halbjahr in jedem unterrichteten Fach, Modul, Lernfeld, Qualifikationsbaustein 

oder Lerngebiet mindestens jeweils eine Klassenarbeit und ein weiterer schriftlicher Leistungsnachweis zur 

Leistungsbewertung herangezogen wird. 

Ausnahmen: Im Fach Sport und im fachpraktischen Unterricht können andere Formen der 

Leistungsüberprüfung stattfinden. Bei einstündig unterrichteten Fächern und Lernfeldern kann auf einen 

zweiten schriftlichen Leistungsnachweis verzichtet werden. In der Blockbeschulung kann auf einen zweiten 

schriftlichen Leistungsnachweis verzichtet werden. 

Bewertete schriftliche Arbeiten sind in der Regel einige Tage vor der Anfertigung anzukündigen. Sie sollen 

möglichst gleichmäßig über das Schuljahr verteilt werden, um Häufungen vor den Zeugnis- und 

Ferienterminen zu vermeiden. Hat eine Schülerin oder ein Schüler die Anfertigung einer bewerteten 

schriftlichen Leistungsüberprüfung versäumt, dann ist nach den Regeln der Schulordnung zu verfahren. 

 

 

Transparenz/Qualitätskontrolle/Evaluation 

Zum Beginn eines Schuljahres (ggf. Halbjahres) sind der Klasse alle Grundsätze der Leistungsbewertung zu 

erläutern. Dieses Verfahren ist im Klassenbuch zu dokumentieren.  

Im Erwartungshorizont werden die für die Lösung der Aufgabe vorauszusetzenden Schülerleistungen konkret 

beschrieben. 

Die Korrekturzeiten sollen drei Wochen nicht überschreiten. Die Schüler und gegebenenfalls die 

Erziehungsberechtigten müssen Gelegenheit erhalten, in die korrigierte Arbeit Einblick zu nehmen. Bei der 

Korrektur oder bei der Rückgabe der korrigierten Arbeit ist von der Fachlehrkraft die richtige Lösung der 

gestellten Aufgaben darzustellen oder mit der Klasse zu erarbeiten. Ob von den Schülern eine schriftliche 

Berichtigung anzufertigen ist, entscheidet die Fachlehrkraft.  

Wenn bei einem schriftlichen Leistungsnachweis mehr als 50% der Schüler einer Klasse nicht mindestens 

die Zensur „ausreichend“ erreichen, dann sind alle Arbeiten der Klasse plus Löser/Erwartungshorizont dem 

bildungsgangszuständigen Abteilungsleiter zur Genehmigung vorzulegen. Alternativ kann stattdessen nach 
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einer weiteren Vertiefung des Unterrichtsinhaltes eine Wiederholungsarbeit geschrieben werden, die den 

davorliegenden Leistungsnachweis ersetzt.  

 

 

Zusätzliche Grundsätze zur Leistungsbewertung 

Es steht allen Teams frei, zusätzliche dem jeweiligen Bedarf des Faches/Berufsfeldes angepasste 

Bewertungskriterien festzulegen. Diese Regelungen dienen zur Ergänzung und ersetzen diese allgemeinen 

Regelungen nicht. Sie sind vom Schulleiter zu genehmigen. 

Über die Gewichtung von schriftlichen bzw. anderen Formen der Leistungsüberprüfung (im Sport- und 

Fachpraxisunterricht) und mündlichen/praktischen Leistungen bei der Notenfindung in dem einzelnen Fach, 

Modul, Lernfeld, Qualifikationsbaustein oder Lerngebiet entscheiden die Teams der Bildungsgänge und 

Fächer. Der mündliche/praktische Anteil darf im Grundsatz einen Anteil von 50% nicht überschreiten. Es ist 

innerhalb einer Schulform auf die Einheitlichkeit der Gewichtung der Fächer/des BLB zu achten.  

 

 

Täuschung und Täuschungsversuch 

Wird bei oder nach Anfertigung eines bewerteten schriftlichen Leistungsnachweises eine Täuschung oder 

ein Täuschungsversuch festgestellt, so entscheidet die Fachlehrkraft je nach Schwere des Falles, ob die 

Arbeit gleichwohl bewertet, die Wiederholung angeordnet oder die Note „ungenügend“ erteilt wird. 


